
574 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

3. 12. 1964 

Regierungsvorlage 

. Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volks­
republik über das Verfahren zur Unter­
suchung von Vorfällen an der gemein-

samen Staatsgrenze 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
und 

der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik, 
von dem Wunsche geleitet, die Untersuchung von 
Vorfällen an der Staats grenze zu regeln, sind 
übereingekommen, einen Vertrag zu schließen 
und haben hiefür als Bevollmächtigte ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
Herrn Dr. Bruno Kreisky 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten 

Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik 
Herrn Außenminister Janos Peter 

Szerzödes az Osztrak Köztarsasag 
es a Magyar N epköztarsasag között a közös 
allamhataron elöfordu16 esemenyek ki­

vizsgahisaval kapcsolatos eljarasr61 

Az Osztrak Köztarsasag Szövetsegi Elnöke. 
es 

a Magyar Nepköztirsasag Elnöki Tanacsa 
att6l az 6hajt61 vezettetve, ho gy a hataresemenyek 
kivizsgalasat szabalyozzak, elhataroztak, hogy 
szerzödest kötnek es ebböl a celhöl Meghatal­
mazottaikka kineveztek: 

az Osztrak Köztarsasag Szövetsegi Elnöke: 
Dr. Bruno Kreis k y külügyminisztert, 

a Magyar Nepkäztarsasag Elnöki Tanacsa: 
Peter Ja nos külügyminisztert. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch A Meghatalmazottak j6 es kellö alakban talalt 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen meghatalmazasaik kicserc~lese utan az alabbiakban 

, Vollmachten I nachstehendes vereinbart: allapodtak meg: 

. KAPITEL I 

Einsetzung einer Untersuchungskommission 

Artikel 1 

Die Vertragschließenden Staaten bilden zur 
Untersuchung von Grenzzwischenfällen sowie 
zur Feststellung von Schäden, die durch Ein­
wirkungen vom Hoheitsgebiet des einen Ver­
tragschließenden Staates auf dem Hoheitsgebiet 
des anderen Vertragschließenden Staates ent­
stehen, eine "Österreichisch~Ungarische Kom­
mission zur Untersuchung von Vorfällen an der 
Staatsgrenze" (im folgenden "Untersuchungs­
kommission" genannt). 

Artikel 2 

(1) Die Untersuchungskommission setzt sich 
aus acht Mitgliedern zusammen. Jeder Ver­
tragschließende Staat bestellt vier Mitglieder, 

1. FEJEZET 

VizsgaI6bizottsag megalakitasa 

1. cikk 

A Szerzödö Allamok a hatirincidensek kivizs­
galasara, valamint azoknak a karoknak megal­
lapitisara, amelyek az egyik Szerzödö Allam 
felsegterületeröl a masik Szerzödö Allam felseg­
területere törtenö behatasokfolytan keletkeznek, 
"Hataresemenyeket Kivizsga16 Osztrak-Magyar 
Bizottsag" elnevezesü bizottsagot Ca tovabbiakban 
Vizsgal6bizottsag) alakitartak. 

2. cikk 

(1) A Vizsgal6bizottsag nyolc tagb61 a11. 
Mindegyik Szerzödö Allam negy bizottsagi 
tagot nevez ki, akik helyettesittethetik magukat. 
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die sich vertreten lassen 
fordernis kann jede Seite 
kräfte beiziehen. 

können. Nach Er- Szükseg szerint barmeIyik $zerzödö Allam szaker­
Experten und Hilfs- töket es segedszemelyzetet hivhat meg. 

(2) Jeder Vertragschließende Staat bestimmt 
ein von ihm bestelltes Mitglied zum Leiter seiner 
Delegation und ein weiteres Mitglied zum Stell­
vertreterdes Leiters. 

(3) Die Vertragschließenden Staaten notifi­
zieren einander auf diplomatischem Weg jeweils 
den Namen des Leiters und des Stellvertreters 
des Leiters ihrer Delegationen. 

(4) Jeder Vertragschließende Staat trägt die 
Kosten der von ihm bestellten Mitglieder, ein­
schließlich der Kosten der von ihm beigezogenen 
Experten und Hilfskräfte. Sonstige, anläßlich 
der Tätigkeit der Untersuchungs kommission ent­
stehende Kosten werden von den Vertragschlie­
ßenden Staaten' je zur Hälfte getragen. 

Artikel 3 

(2) Mindegyik Szerzödö Allam az altala kineve­
zett egyik bizottsagi tagot sajat tagozatanak 
vezetöjeve, egy tovabbi tagot pedig a vezetö 
helyetteseve nevezi ki. 

(3) A Szerzödö Anamok diplomaciai uton 
közlik egymassal mindenkor tagozatuk vezetö~ 
jenek es a vezeto helyettesenek nevet. 

(4) Mindket Szerzödö Allam maga viseli az 
altala kinevezett bizottsagi tagok költsegeit, 
beleertve az igenybevett szakertök es seged­
szemelyzet költsegeit is.A Vizsgalobizottsag 
tevekenysege sman felmerülö egyeb költsegeket 
a Szerzödö Allamok egyenlö aranyban viselik. 

3. cikk 

(1) Die Untersuchungskommission tritt auf (1) A Vizsgalobizottsag az egyik tagozat veze-
Einladung eines Delegationsleiters zusammen. töjenek meghivasara ülesezik. 

(2) Die Einladung ist an den Leiter der anderen 
Delegation auf kürzestem Weg - möglichst 
fernmündlich - zu richten. Sie hat den zu unter­
suchenden Vorfall zu beschreiben sowie Ort und 
Zeit des Zusammentretens vorzuschlagen. 

(3) Die Untersuchungskommission tritt binnen 
längstens 24 Stunden, gerechnet vom Zeitpunkt 
des Empfanges der Einladung, zusammen. 

Artikel 4 

(1) Abgesehen von den Fällen des Artikels 3 
tritt die Untersuchungskommission regelmäßig 
abwechselnd im Hoheitsgebiet der Vertrag­
schließenden Staaten in sechsmonatlichen Ab­
ständen zusammen. 

(2) In diesem Falle vereinbaren die Vertrag­
schließenden Staaten Ort und Zeitpunkt des 
Zusammentretens auf diplomatischem Wege. 

KAPITEL H 

Organisation und Tätigkeit der 
Untersuchungskommission 

Artikel 5 

(1) Die Grenzschutzorgane, die einen Grenz­
zwischenfall oder einen durch Einwirkung vom 
anderen Hoheitsgepiet verursachten Schaden 
wahrnehmen, haben hievon so schnell wie möglich 
auf kürzestem Weg ihre vorgesetzten Behörden 
zu benachrichtigen. 

(2) Die Vertragschließenden Staaten werden 
vorsorgen, daß alle Spuren und Beweise, die sich 
auf den Vorfall beziehen, erhalten bleiben. 

(2) A meghivast a masik tagozat vezetöjehez 
a legrövidebb' uton - lehetöleg tavbeszelö 
utjan - keIl intezni. A meghivasnak tartalmaznia 
kell a kivizsgalando esemeny leirasat, valamint 
az üles helyere es idöpontjara vonatkoz6 javasla­
tot. 

(3) A Vizsgalobizottsag legkesöbb a meghivas 
veteletöl szamitott 24 oran belül összeül. 

4. cikk 

(1) A 3. cikkben foglaltaktol eltekintve a 
Vizsgalobizottsag hathavonkent rendszeresen a 
Szerzödö Allamok felsegterületen felvaltva ülese­
zik. 

(2) A Szerzödö Allamok ez esetben az üles 
helyeben es idöpontjaban diplomaciai uton 
allapodnak meg. 

H. FEJEZET 

A Vizsga16bizottsag szervezete es tevekeny­
sege 

5. cikk 

(1) Azok a hatarvedelmi szervek, amelyek a 
hatarincidenst vagy a masik allam felsegterületeröl 
törtent behatas folytan okozott kart eszelelik, 
erröl felettes hatosagaikat lehetöleg mielöbb, 
a legrövidebb uton ertesitik. 

(2) A Szerzödö Allamok gondoskodnak an61, 
hogy a hataresemenyekre vonatkoz9 valamennyi 
nyom es bizonyitek megmaradjon. 
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Artikel 6 

Die Untersuchungs kommission hat im allge­
meinen den Vorfall an Ort und Stelle oder in 
dessen unmittelbarer Nähe zu untersuchen. Die 
Untersuchungskommission kann zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben das Hoheitsgebiet der beiden 
Vertragschließenden Staaten betreten und ihre 
Tätigkeit zu jeder Tages~ und Nachtzeit ausüben. 

Artikel 7 

(1) Der Vorsitz in der Untersuchungskommis­
sion steht am ersten Verhandlungstag dem 
Delegationsleiter jenes Vertragschließenden Staa­
tes zu, auf dessen Einladung die Untersuchungs­
kommission zusammentritt. In der Folge wech­
selt der Vorsitz täglich. 

(2) Die Untersuchungskommission gibt sich 
ihre Geschäftsordnung selbst. Die Verhandlungs­
sprachen sind Deutsch und Ungarisch. 

(3) Über jede Tagung der Untersuchungskom­
mission ist ein Protokoll in deutscher und ungari­
scher Sprache in je zwei Originalen zu verfassen 
und von den Leitern der beiden Delegationen 
zu unterfertigen. 

(4) Jede Delegation der Untersuchungskommis­
sion führt Hartdruck- und Farbstampiglien mit 
dem Wappen ihres Staates, dem Namen der 
Untersuchungskommission und der Bezeich­
nung der Delegation selbst. 

Artikel 8 

6. cikk 

A Vizsgalobizottsagnak a hataresemenyt 
altalaban az esemeny helyszinen, vagy annak 
közvetlen közeleben keH kivizsgalnia. A Vizs­
galobizottsag feladata teljesitese celjab61 mindket 
Szerzödö AHam felsegterületere lephet es feladatat 
a~ar nappal akar ejszaka barmikor elvegezheti. 

7. ,cikk 

(1) A Vizsgalobizottsagban az elnökles joga az 
elsö targyalasi napon ama Szerzödö Allam veze­
töjet illeti meg, akinek meghivasara a Bizottsag 
összeül. A tovibbiakban a tagozatok vezetöi 
naponta felvaltva elnökölnek. 

(2) A Vizsgil6bizottsag ügyrendjet maga aHa­
pitja meg, targyalasi nyelve a nemet es a magyar. 

(3) A Vizsgil6bizottsag ülesszakar6l ket eredeti 
peldanyban jegyzökönyvet kell kesziteni, mind­
kettöt nemet eS magyar nye1ven, amelyet a ket 
tagozat vezetöje ir ali. 

(4) A Vizsgilobizottsag mindket tagozata 
allamanak cimeret, a Vizsgil6bizottsag elnevezeset 
es a tagozat megjelöleset feltüntetö szaraz es 
nedves belyegzöt hasznal. 

8. cikk 

(1) Zu einem Beschluß der Untersuchungs- (1) A Vizsgal6bizottsagnak hatirozatait egy-
kommission ist Stimmeneinhelligkeit erforder- hangulag kell hoznia. 
lich. 

(2) Die Untersuchungskommission berichtet (2) A Vizsgal6bizottsag megallapitasair61 ertesiti 
den Regierungen der Vertragschließenden Staaten a Szerzödö Allamok kormanyait. Ezen kivül 
über die von ihr getroffenen Feststellungen. a Vizsgal6bizottsag a kormanyoknak egyes 
Außerdem kann sie den Regierungen im Einzel- esetekben javaslatokat is tehet. 
fall auch Vorschläge erstatten. 

(3) Angelegenheiten, über die in der Unter~ 
suchungskommission kein Einvernehmen erzielt 
wird, werden unter Hinweis auf die Meinungs­
verschiedenheiten den Regierungen der Vertrag­
schließenden Staaten vorgelegt. 

KAPITEL III 

Rechtsstellung der Mitglieder der Unter­
. suchungskommission 

Artikel 9 

Die Mitglieder der Untersuchungs kommission 
sowie die beigezogenen Experten und Hilfs­
kräfte sind berechtigt, im Falle des Zusammen­
tretens der Untersuchungskommission die Staats­
grenze an der in der Einladung bezeichneten 
Stelle und zu der in derselben angegebenen Zeit 

(3) A Vizsgal6bizottsag azokat az 
amelyekben nem tudott megegyezni, 
a velemenykülönbsegekre a Szerzödö 
kormanyai ele terjeszti. 

IH. FE JEZET 

ügyeket, 
utalassal 
Allamok 

A Vizsgä16bizottsag tagjainak jogälläsa 

9. cikk 

A Vizsgal6bizottsag tagjai, valamint az igenybe 
vett szakertök es segedszemelyzet a Vizsgalobi­
zottsag ülese eseten az allamhatirt a meghivasban 
megjelölt helyen es idöben atlephetik es a masik 
Szerzödö Allam felsegterületen a kivizsgalas 
idötartama alatt a szükseges melysegben tart6zkod-
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4 574 dei Beilagen 

Zu überschreiten und sich für die Dauer der 
Untersuchung im Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragschließenden Staates in der erforderlichen 
Tiefe aufzuhalten. Sie dürfen hiebei Uniformen, 
nicht jedoch Waffen tragen. 

Artikel 10 

Auf die in Artikel 9 genannten Personen sowie 
die von ihnen mitgeführten Gegenstände finden 
die Bestimmungen der Artikel 26 und 27 des 
am 31. Oktober 1964 unterzeichneten Vertrages 
zwischen der Republik Österreich und der Ungari­
schen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der 
gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen 

, sinngemäß Anwendung. 

hatnak; ez alkalommal egyenruhit viselhetnek, 
fegyvert azonban nem. 

10. cikk 

A 9. cikkben emlitett szemelyekre, valamint 
a magukkal hozott targyakra az Osztrik Köztar­
sasag es a Magyar Nepköztirsasag között a közös 
allamhatir lathatosaganak biztositasarol es az 
ezzel összefüggo kerdesek szabilyozasarol Buda­
pesten, 1964. oktober 31-en alairt Szerzodes 
26. es 27. cikkeinek rendelkezeseit ertelemszerüen 
alkalmazni kell. 

Artikel 11 11. cikk 

Auf die Mitglieder der Untersuchungs kommis- A Vizsgalobizottsag tagJalra al~almazast 
si on finden die für die Amtsverschwiegenheit . nvernek az oket kinevezo Szerzodo Allamnak 
geltenden gesetzlichen Vorschriften jenes Ver- a' hivatali titoktartasrol szolo hatalyos jogsza­
tragschließenden Staates Anwendung, der sie bilyai. 
ernannt hat. 

KAPITEL IV 

Schluß bestimmungen 

Artikel 12 

IV. FEJEZET 

Zar6rendelkezesek 

12. cikk 

(t) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. (1) E Szerzodest meg keIl erositeni; a megero-
Die Ratifikationsurkunden werden in Wien aus- sito okiratokat Becsben cserelik ki. 
getauscht werden. 

(2) Der Vertrag tritt mit dem Tage des Aus­
tausches der Ratifikationsurkunden in Kraft 
und bleibt für die Dauer von einem Jahr gültig. 
Der Vertrag bleibt weiter in Kraft, sofern ihn 
nicht einer der Vertragschließenden Staaten 
mit einer Frist von sechs Monaten aufkündigt. 

Der Vertrag ist in deutscher und ungarischer 
Sprache in je zweifacher Urschrift verfaßt. 
Beide Texte sind authentisch. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
der beiden Vertragschließenden Staaten diesen 
Vertrag unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen in Budapest, am 31. Oktober 1964. 

Für die Republik Österreich: 

Kreisky m. p. 

Für die Ungarische Volksrepublik: 

Peter Janos m. p. 

(2) A Szerzodes a megerosit6 okiratok kicserele­
senek napjan lep hatalyba es ettol szamitott 
egy evig marad ervenyben. A Szerzodes tovabbra 
is ervenyes marad, amennyiben azt az egyik 
Szerzodo Allam hathonapi hataridovel fel nem 
mondja. 

E Szerz6des ket eredeti peldanyban, mindketto 
nemet es magyar nyelven keszült. Mindket 
szöveg hiteles. 

Ennek hiteleül a Szerzodo Allamok Meghatal­
mazottai ezt a Szerz6dest alairtak es pecsetjükkel 
ellattak. 

Kelt Budapesten, az 1964. evi oktober ho 31. 
napjan. 

Az Osztrik Köztarsasag reszer6l: 

Kreisky m. p. 

A Magyar Nepköztarsasag reszerol: 

Peter Janos m. 'p. 

574 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



574 der Beilagen 5 

Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeiner Teil. 

Die Bemühungen der österreichischen Behör­
den um die Aufklärung und Beilegung von 
Zwischenfällen, die sich im Grenzgebiet mit Un­
garn ereigneten, hatten im Hinblick auf die be­
sonderen Grenzverhältnisse des Nachbarlandes in 
den vergangenen J ahreri vielfach ein höchst un­
befriedigendes Ergebnis. Versuche, derartige 
Zwischenfälle im diplomatischen Wege durch 
Notenwechsel iu bereinigen, blieben nämlich an­
gesichts der schwierigen Beweislage meist ohne 
Erfolg, was sich in jenen Fällen besonders un­
günstig ausgewirkt h~t, in denen aus solchen 
Zwischenfällen auch Schadenersatzansprüc4e er­

. wachsen sind. Aus diesem Grund haben die öster-
reichischen Behörden alle Möglichkeiten einer 
Verbesserung der Verhältnisse auf diesem Gebiet 
eingehend geprüft und dieserhalb auch wieder­
holt mit der ungarischen Seite Fühlung genom­
men. Dabei ist der Gedanke aufgetaucht, durch 
Bestellung einer österreichisch-ungarischen Kom­
mission zur Untersuchung von Vorfällen an der 
Staatsgrenze dazu beizutragen, Vorfälle dieser 
Art rasch zu klären und auf diese Weise zu einer 
.beide Seiten befriedigenden Beilegung derselben 
beizutragen. Der Verwirklichung dieser Absicht 
soll das vorliegende Vertragswer k dienen, das Er­
gebnis eingehender zwischenstaatlicher Beratun­
gen gewesen ist, in deren Rahmen von beiden 
Seiten Vorschläge und Gegenvorschläge präsen­
tiert worden sind. 

Die Einrichtung zwischenstaatlicher Unter­
suchungskommissionen ist heute ein Institut des 
Völkerrechtes. Untersuchungskommissionen wa­
ren erstmalig im Haager Abkommen zur fried­
lichen Erledigung von Streitigkeiten vom 29. Juli 
1899 vorgesehen und haben seither, insbesondere 
seit den zwanziger Jahren, ständig an Bedeutung 
gewonnen, wobei ihnen in vielen Fällen auch 
Schlichtungsfunktionen übertragen worden sind. 
Die Untersuchungskommission, wie sie der vor­
liegende Vertrag vorsieht, hat in erster Linie 
Untersuchungsfunktion; da sie aber den beiden 
Regierungen im Zusammenhang mit den Unter­
suchungsergebnissen im Einzelfall auch Vorschläge 
erstatten kann, läßt ihre Einrichtung erwarten, 
daß den beiden Vertragsparteien Anregungen für 

eine annehmbare Lösung bei der Bereinigung von 
Vorfällen an der .Grenze nähergebracht werden, 
und damit, wie gesagt, auch der Weg zur raschen 
Bereinigung von Vorfällen eröffnet wird. 

H. Besonderer Teil. 

Artikel 1 sieht die Bildung einer gemeinsamen 
österreichisch-ungarischen Kommission zur Unter­
suchung von Vorfällen an der Staatsgrenze (im 
folgenden U ntersuchungskommission genannt) 
vor, die Grenzzwischenfälle untersuchen soll, auch 
wenn diese ohne Schadensfolgen geblieben sind. 
Die gleiche Untersuchungskommission wird aber 
auch Schäden festzustellen haben, die durch Ein­
wirkungen vom Hoheitsgebiet des einen Vertrag~ 
schließenden Staates auf dem Hoheitsgebiet des 
anderen Vertragschließenden Staates entstehen. 

Artikel 2 legt die Zusammensetzung der Unter­
suchungskommission fest und bestimmt, daß auch 
Experten und Hilfskräfte zu ihrer Unterstützung 
beigezogen werden können; als Experten und 
Hilfskräfte kommen unter anderem auch Ange­
hörige des Bundesheeres in Betracht. Artikel 2 
regelt schließlich, in welchem Ausmaß die Ver­
tragschließenden Staaten die Kosten, die aus der 
Tätigkeit dieser Untersuchungskommission ent­
stehen, zu tragen haben. 

Durch Absatz 3 dieses Artikels soll gewähr­
leistet werden, daß die Leiter beider Delegationen 
und ihre Stellvertreter im Dienstrang möglichst 
gleichgestellt sind. 

Artikel 3 und 4 regelt, auf welchem Wege und 
wann die Untersuchungskommission einzuberufen 
ist; es ist dabei im Interesse einer raschen Unter­
suchung vorgesehen, daß diese Einladung mög­
lichst telephonisch erfolgt, sowie, daß die U nter­
suchungskommission längstens binnen 24 Stunden, 
gerechnet vom Zeitpunkt des Empfanges der Ein­
ladung, zusammentritt. Durch den im Artikel 4 
Absatz 1 vorgesehenen periodischen Zusammen­
tritt der Untersuchungskommission soll im Inter­
esse der Handhabung dieses Vertrages der nötige 
Kontakt gewährleistet werden. 

Artikel 5 legt einerseits fest, daß die Grenz-
schutzorgane die von ihnen festgestellten 
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6 574 der Beilagen 

Grenzzwischenfälle oder durch Einwirkung vom 
anderen Hoheitsgebiet verursachte Schäden 
schnellstens ihren vorgesetzten Behörden zu 
melden haben, wobei sich beide Vertragschlie-' 
ßenden Staaten verpflichten, dafür vorzusorgen, 
daß alle Spuren und Beweise, die sich auf den 
Vorfall beziehen, im Interesse einer gründlichen 
und objektiven Untersuchung erhalten bleiben. 

Unter dem Begriff "Grenzschutzorgane" sind 
neben den mit der Bewachung der Staatsgrenze 
betrauten Angehörigen der Gendarmerie und 
Zoll wache auch Angehörige des Bundesheeres 
zu verstehen, die bei Vorliegen besonderer Um­
stände zur Sicherung der Staatsgrenze einge­
setzt werden. Da die einschlägigen Rechtsvor­
schriften für das Bundesheer eine besondere 
Meldepflicht im Sinne dieses Artikels nicht ent­
halten, kommt der Bestimmung des Artikels 5 
Absatz 1 hinsichtlich der durch sie den Ange­
hörigen des Bundesheeres auferlegten konkreten 
Meldepflicht gesetzesvertretender Charakter zu. 

Artikel 6 ermächtigt die Untersuchungskom­
mission zur Untersuchung des Vorfalles an Ort 
und Stelle und zu jeder Tages- und Nachtzeit. 

Artikel 7 regelt die interne . Tätigkeit der 
Untersuchungskommission. Es wird in diesem 
Artikel unter anderem festgelegt, daß die Un­
tersuchungskommission über jede Tagung em 
zweisprachiges Protokoll zu verfassen hat. 

Artikel 8 legt insbesondere fest, daß sich die 
Tätigkeit der Untersuchungskommission im 
Prinzip auf einen Lokalaugenschein und eine 
Tatbestandsaufnahme beschränkt. Die Unter­
suchungskommission wird allerdings auch er­
mächtigt, im Einzelfall Vorschläge zu erstatten; 
aus dieser Regelung darf eine Erleichterung bei 
der Bereinigung von Grenzzwischenfällen er­
wartet werden. 

Artikel 9 befaßt sich mit der Rechtsstellung 
der Mitglieder der Untersuchungskommission. 

Diese Vertragsbestimmung schafft .für die 
Mitglieder der Untersuchungskommission sowie 
die beigezogenen Experten und Hilfskräfte das 
Recht und, die Verpflichtung, die Stelle und den 
Zeitpunkt des überschreitens der Staatsgrenze 
entsprechend der Einladung (Artikel 3) zu wäh­
len. Das diesem Personenkreis für die Dauer der 
Untersuchung eingeräumte Recht, sich im 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden 
Staates aufzuhalten, wird in räumlicher Hinsicht 
auf die "erforderliche Tiefe" beschränkt; gleich­
zeitig wird diesem P,ersonenkreis das Recht zum 
Uniform-, nicht aber zum Waffen tragen ein­
geräumt. 

Artikel 10 ergänzt die Bestimmung über die 
Rechtsstellung der Mitglieder der Unter-

suchungskommission, indem durch ihn die Arti­
kel 26 und 27 des am 31. Oktober 1964 unter­
zeichneten Vertrages zwischen der Republik 
österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staats­
grenze und Regelung der damit im Zusammen­
hang stehenden Fragen auch für den vorlie­
genden Vertrag Geltung erlangen. Die Arti­
kel 26 und 27 werden in den Erläuternden Be­
merkungen zum entsprechenden Vertrag be­
handelt. Der Vollständigkeit halber sei hier 
jedoch festgehalten, daß, durch diese beiden 
Artikel einerseits die Möglichkeit zur zoll­
freien Einfuhr der von den Mitgliedern der 
Untersuchungskommission bei der Durchfüh­
rung ihrer Obliegenheiten auf dem Hoheits­
gebiet des anderen Vertragsstaates benötigten 
Behelfe, ihrer Fahrhabe usw. geschaffen wird; 
andererseits sind Schadenersatz- und Regreß­
bestimmungen für den Fall vorgesehen, daß ein 
Mitglied der Untersuchungskommission in Voll­
ziehung dieses Vertrages durch die vom anderen 
Vertragsstaat mit Beziehung auf !die Staats­
grenze getroffenen Vorkehrungen Personen­
oder Sachschaden erleiden sollte. 

Artikel 11 bestimmt, daß auf die Mitglieder 
der Untersuchungskommission die in ihrem 
Heimatstaat geltenden gesetzlichen Vorschriften 
über Amtsverschwiegenheit Anwendung finden. 

Diese Bestimmung stellt eine Kompromiß­
lösung dar. Der ungarische Vorschlag, während 
der Untersuchung von Zwischenfällen Außen­
stehenden, insbesondere der Presse, über den 
Stand der Untersuchung keine Mitteilung zu 
machen, ist mit der in Österreich bestehenden 
Presse- und Informationsfreiheit unvereinbar 
und konnte daher von österreichischer Seite 
nicht akzeptiert werden. 

Artikel 12 schließlich enthält die üblichen 
Schlußbestimmungen. Der Vertrag bedarf der 
Ratifikation; da er in einigen Bestimmungen 
gesetzändernd ist, ist vor dieser die Zustim­
mung der gesetzgebenden Körperschaften ge­
mäß Artikel 50 Bundes-Verfassungsgesetz ein­

'zuholen. 
Die Unterzeichnung des Vertrages wird in 

Budapest, der Austausch der Ratifikations­
urkunden in Wien stattfinden. 

Der, Vertrag wird zunächst nur auf ein Jahr 
abgeschlossen; seine Geltungsdauer verlängert 
sich jedoch automatisch, sofern er nicht mit 
einer Frist von sechs Monaten aufgekündigt 
wird. Diese relativ enge zeitliche Begrenzung 
schien angezeigt, um eine verhältnismäßig rasche 
Adaptierung des Vertrages an Erfahrungen, die 
sich aus seiner Handhabung ergeben, zu ermög­
lichen. 
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